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Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags  
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-133
E-Mail: ukh@ukh.de
Internet: www.ukh.de

Mit freundlicher Genehmigung  
der BG Verkehr

Rufen Sie uns an oder informieren 
Sie sich über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz auf 
unseren Internet-Portalen:

www.ukh.de
www.feuerwehr.ukh.de 
www.schule.ukh.de 
www.kita.ukh.de 
www.molli-und-walli.de 
www.inform-online.ukh.de
www.mit-heiler-haut.de
www.kommmitmensch.de

Regelwerk Arbeitsschutz
im Überblick
Informationen für die Akteure im  
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Gesetze
Werden durch das Parlament (Bundestag, Bundesrat)
beschlossen und sind rechtsverbindlich.

Arbeitsschutzverordnungen
Werden von der Bundesregierung erlassen und bedürfen 
einer Ermächtigung in einem formellen Gesetz. Sie kon-
kretisieren die Anforderungen in staatlichen Rechtsvor-
schriften (z. B. ArbSchG) und sind rechtsverbindlich.

Technische/Arbeitsmedizinische Regeln
Werden in staatlichen Ausschüssen erarbeitet. Sie kon-
kretisieren Anforderungen der Arbeitsschutzverordnungen. 
Sie haben Vermutungswirkung, d. h., bei Einhaltung der 
Regeln und Erkenntnisse kann davon ausgegangen wer-
den, dass die in der Verordnung gestellten Anforderungen 
erfüllt sind.

DGUV Vorschriften (UVVen)
Werden von den Unfallversicherungsträgern (UVt) er- 
lassen. UVVen bedürfen der Genehmigung der jeweiligen 
Aufsichtsbehörde. Sie sind rechtsverbindlich.

Regelungen der UVt
Werden in den Sachgebieten der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) erarbeitet. DGUV Regeln sind 
fachliche Empfehlungen, nicht rechtsverbindlich und lö- 
sen keine Vermutungswirkung aus. Sie geben Hilfestellung 
bei der Umsetzung von Pflichten aus Arbeitsschutzvor-
schriften. DGUV Informationen und Grundsätze informie-
ren über allgemeine sicherheitstechnische Erkenntnisse 
und Regelungen zu einem Sachgebiet. Sie sind nicht 
rechtsverbindlich und lösen keine Vermutungswirkung 
aus. DGUV Grundsätze sind Maßstäbe für bestimmte 
Verfahrensfragen.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Entsprechen nach Überzeugung der Fachleute den sicher-
heitstechnischen Anforderungen und müssen in der 
Fachpraxis erprobt und bewährt sein. Sie bestimmen die 
Höhe des einzuhaltenden Sicherheitsniveaus.

Das Faltblatt gibt einen Überblick der wichtigen Rechts-
vorschriften und Regelungen im Arbeitsschutz in 
Deutschland und erläutert diese.

Betriebsvorschriften
Richten sich an den Betreiber (betrieblicher Arbeitsschutz). 
Für Betriebsvorschriften werden auf europäischer Ebene 
lediglich Mindestanforderungen gestellt, über die die Mit- 
gliedstaaten je nach Stand ihrer nationalen Regelungen 
hinausgehen dürfen (Artikel 138 EG-Vertrag).

Sozialer Arbeitsschutz
Soll abhängig Beschäftigte vor Belastungen und Gesund-
heitsschädigungen durch eine nicht menschengerechte 
Organisation am Arbeitsplatz schützen und darüber hinaus 
verbindliche Anforderungen an die sozialen Beziehungen 
im Arbeitsalltag stellen.

EU-Verordnungen
Sind verbindliche Rechtsakte der Europäischen Union, 
die unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. Sie müssen 
von den EU-Mitgliedstaaten nicht in nationales Recht 
umgesetzt werden.

EU-Richtlinien
Sind innerhalb einer bestimmten Frist durch das Parla-
ment (Bundestag, Bundesrat) umzusetzen. Adressat sind 
der Staat und seine Organisationen. EU-Richtlinien sind 
verbindlich hinsichtlich des zu erreichenden Ziels. Die 
Wahl der Mittel ist frei.

Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz
Enthält grundsätzliche Vorschriften zur Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
am Arbeitsplatz. Artikel 16 ermächtigt den Rat zum Erlass 
von Einzelrichtlinien über Mindestvorschriften für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei be-
stimmten Tätigkeiten. 



DGUV Regeln
DGUV Informationen und Grundsätze

DIN-Normen VDE*-Bestimmungen VDI*-Richtlinien LASI*-Schri�en

Mutterschutzgesetz
(MuSchG) 

Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG) 

Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz (AÜG) 

Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) 

Jugendarbeitsschutz-
untersuchungs-
verordnung (JArbSchUV)

Betriebssicher-
heitsverordnung
(BetrSichV)

Lärm- u. Vibrations-
Arbeitsschutz-
verordnung (Lärm
VibrationsArbSchV)
 

DGUV Vorschri�en 
(Unfallverhütungsvorschri�en)

DGUV Vorschri� 1 „Grundsätze der 
Prävention“

DGUV Vorschri� 2 „Betriebsärzte und 
Fachkrä�e für Arbeitssicherheit“

DGUV Vorschri� 71 „Fahrzeuge“

Verordnung zu 
elektromagne-
tischen Feldern
(EMFV)

PSA-Benutzungs-
verordnung
(PSA-BV)

Biosto�-
verordnung
(Biosto V)

Gefahrsto�-
verordnung
(GefSto V)

Arbeitsstätten- 
verordnung 
(ArbStättV)

Lasten-
handhabungs-
verordnung
(LasthandhabV)

Technische
Regeln für
Arbeitsstätten
(ASR)

Arbeitsschutzver-
ordnung zu künst-
licher optischer 
Strahlung (OStrV)

Baustellen-
verordnung
(BaustellV)

Verordnung zur
arbeitsmedizini-
schen Vorsorge
(ArbMedVV)

 

RL 1999/92/EG
Explosionsfähige
Atmosphären

RL 2003/10/EG
Lärm

2004/37/EG
Karzinogene oder
Mutagene

RL 2000/54/EG
Biologische 
Arbeitssto e

RL 89/654/EWG
Arbeitsstätten

RL 92/57/EWG
Baustellen

RL 90/270/EWG
Arbeit an Bild-
schirmgeräten

RL 90/269/EWG
Handhabung
von Lasten 

RL 2006/25/EG
Künstliche 
optische 
Strahlung

PSA-Verordnung
(EU) 2016/425 

Biozid-
Verordnung
(EU) 528/2012 

CLP-Verordnung
(EG) 1272/2008 

REACH-
Verordnung
(EG) 1907/2006 

RL 92/58/EWG
Sicherheits- und
Gesundheits-
kennzeichnung 

Arbeitssicher-
heitsgesetz 
(ASiG) 

Sozial-
gesetzbuch VII 
(SGB VII) 

RL 2009/104/EG
Benutzung von
Arbeitsmitteln

RL 2002/10/EG
Vibrationen

RL 89/391: Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz
RL 203/88
Bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung 
 
RL 91/383/EWG
Befristete Arbeitsver-
hältnisse oder Leiharbeit 

RL 92/85/EWG
Mutterschutzrichtlinie 

RL 94/33/EG
Jugendschutz 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

Technische
Regeln für 
Betriebssicher-
heit (TRBS) 

Technische
Regeln zur
LärmVibrations-
ArbSchV (TRLV)   

Arbeits-
medizinische 
Regeln
(AMR)

Technische Regeln
für Biologische
Arbeitssto�e
(TRBA)

Technische 
Regeln für 
Gefahrsto�e
(TRGS)

Regeln zum
Arbeitsschutz
auf Baustellen
(RAB)

Technische
Regeln zur OStrV
(TROS) 

z. B.:

* Verband der Elektrotechnik
   Elektronik und Informationstechnik e. V. 

* Verein Deutscher Ingenieure * Länderausschuss für Arbeitsschutz
   und Sicherheitstechnik

Sozialer Arbeitsschutz

EG-Vertrag
EU-Verordnungen
EU-Richtlinien

Vorschri�en
des Bundes

Gesetze

Arbeitsschutz-
verordnungen

Autonomes Satzungs-
recht der Unfallver-
sicherungsträger (UVt)

Technische/Arbeits-
medizinische Regeln  

Regelungen der UVt,
anerkannte Regeln
der Technik  
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Betriebsvorschri�en Regelungsart
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